
Stadt Arendsee (Altmark) 
 
 

Beschluss: Nr.: 215 (13) II/2016 Zu TOP: 24 

Beschlussvorlage: Nr.: StAr/272/2016 öffentlich 

 
Amt: Hauptamt Az.:  Sitzungsdatum: 05.04.2016 

 
Gegenstand des Beschlusses: Friedhofsgebührensatzung für die kommunalen 

Friedhöfe der Stadt Arendsee (Altmark) 
 
 
Gesetzliche Grundlage: § 37 Abs. 1 des Bestattungsgesetzes des Landes 

Sachsen-Anhalt i. V. m. §§ 5, 8 und 45 Abs. 2 Nr. 1 
des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt 

 
Beschluss: 

Der Stadtrat Arendsee (Altmark) beschließt die Friedhofsgebührensatzung der Stadt 
Arendsee (Altmark). 
 
Begründung: 

Die Friedhofsgebühren sind kostendeckend zu gestalten. Auf Grund dessen ist eine 
Gebührenkalkulation dringend notwendig. Letztmalig erfolgte diese für die Stadt Arendsee 
(Altmark) im Jahre 1996. Nunmehr wurde eine neue Kalkulation (2012 – 2014) für die 
Einheitsgemeinde Stadt Arendsee (Altmark) erstellt, die zwischen dem Stadtfriedhof und den 
Friedhöfen der Ortsteile unterscheidet. Die Satzung soll zum 01.05.2016 in Kraft tre 
Abstimmungsergebnis: 
 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Stadtrates: 21 
Tatsächlich besetzt: 21 
Davon anwesend: 17 
Vom Mitwirkungsverbot (§ 33 KVG LSA) betroffen: 0 
Ja-Stimmen: 14 
Nein-Stimmen: 1 
Stimmenenthaltung: 2 
  

 angenommen  abgelehnt 
 
 
 
 
Arendsee, 07.04.16 
 
 
 
 
 
 
 
K l e b e      B o l l e 
Bürgermeister      Vorsitzender des Stadtrates 
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